
Schwellenkorporation Lützelflüh 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung der Schwellenkorporation Lützelflüh 
 
▪ Dienstag, 2. Juni 2026, 19.30 Uhr, Gemeindehaus Lützelflüh 
 
Traktanden 

1. Jahresrechnung 2025 / Genehmigung  
2. Budget 2027 inkl. Schwellentelle / Genehmigung 
3. Wahlen Amtsdauer 2027 – 2030 

o Wiederwahl Präsident 
o Wiederwahlen Vorstand und Neuwahlen Vorstand 
o Wiederwahl Revisionsorgan 

4. Verschiedenes 
 
Die Stimmberechtigung richtet sich nach Art. 10 bis 13 des Organisationsreglements 
der Schwellenkorporation Lützelflüh. 
 
Unterlagen 
Alle Unterlagen zur Mitgliederversammlung sind auf der Homepage der Gemeinde 
aufgeschaltet. 
Die Aktenauflage zu den traktandierten Geschäften erfolgt 14 Tage vor der 
Versammlung auf der Gemeindeverwaltung Lützelflüh. 
 
Beschwerderecht 
Beschwerde gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tage nach der 
Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Emmental 
einzureichen (Art. 63 ff VRPG). Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage vom Tag nach 
der Mitgliederversammlung angerechnet.  
 
Zum Besuch der Versammlung sind alle Schwellenpflichtigen freundlich eingeladen. 
 
       Der Vorstand 
 
 


